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Senatsverwaltung für Inneres und Sport

 Herrn Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg (SPD)

über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/25707
vom 26. März 2026
über Ermittlungsverfahren bei Korruptionsdelikten IV

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

Die Schriftliche Anfrage betrifft zum Teil Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener

Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte

Antwort bemüht und hat daher alle Bezirke um Stellungnahmen zu Frage 26 gebeten, die

bei der nachfolgenden Beantwortung berücksichtigt sind.

Für die Darstellung von Fallzahlenentwicklungen werden auf Bundes- und Landesebene in

der Regel die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) herangezogen. Eine

Ausnahme davon stellt u. a. das „Bundeslagebild Korruption“ dar, das jährlich vom

Bundeskriminalamt (BKA) auf Basis der Zulieferungen der Länder erstellt wird.

Die Zulieferung erfolgt auf Grundlage einer durch das BKA vorgegebenen

Erhebungskonvention. Diese Zahlen haben eine größere Validität u. a. in Bezug auf den

verwirklichten Straftatbestand, Angaben zu Nehmenden und Gebenden sowie zur

Verfahrensentstehung, also Daten, die in der PKS nicht erfasst werden. Daher erfolgt die
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Beantwortung der Schriftlichen Anfrage, analog zu vorangegangenen Anfragen auf Basis

der für das Bundeslagebild Korruption erhobenen Zahlen für das Jahr 2024.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erhebungen der Zahlen für das Jahr 2025 derzeit

noch nicht vorliegen. Ein entsprechender Vergleich der Vorjahreszahlen ist daher nicht

möglich.

1. Wie haben sich die Ermittlungsverfahren nach § 331 StGB (Vorteilsnahme) im Land Berlin in 2024 und
2025 und per 31.7.2024 entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren, absoluten Zahlen und Angabe der
relativen Veränderung zum jeweiligen Vorjahr)?

Zu 1.:

Die erfragten Daten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Quelle: interne Datenerhebung Landeskriminalamt (LKA) Berlin,
Abteilung 3, Stand: 1. April 2026

2. Wie haben sich die Ermittlungsverfahren nach § 333 StGB (Vorteilsgewährung) im Land Berlin in 2024
und 2025 entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren, absoluten Zahlen und Angabe der relativen
Veränderung zum jeweiligen Vorjahr)?

Zu 2.:

Die erfragten Daten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr 2024

Ermittlungsverfahren
gem. § 333 StGB

1

Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026

3. Wie haben sich die Ermittlungsverfahren nach § 332 StGB (Bestechlichkeit) im Land Berlin in 2024 und
2025 entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren, absoluten Zahlen und Angabe der relativen
Veränderung zum jeweiligen Vorjahr)?

Zu 3.:

Die erfragten Daten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr 2024

Ermittlungsverfahren
gem. § 331 StGB

1



Seite 3 von 13

Jahr 2024

Ermittlungsverfahren
gem. § 332 StGB

31

Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026

4. Wie haben sich die Ermittlungsverfahren nach § 334 StGB (Bestechung) im Land Berlin in 2024 und 2025
entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren, absoluten Zahlen und Angabe der relativen Veränderung zum
jeweiligen Vorjahr)?

Zu 4.:

Die erfragten Daten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr 2024

Ermittlungsverfahren
gem. §334 StGB

44

Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026

5. Wie haben sich die Ermittlungsverfahren nach § 335 StGB (besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit
und Bestechung) im Land Berlin in 2024 und 2025 entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren, absoluten
Zahlen und Angabe der relativen Veränderung zum jeweiligen Vorjahr)?

Zu 5.:

Die erfragten Daten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr 2024

Ermittlungsverfahren
gem. § 335 StGB

5

Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026

6. Wie haben sich die Ermittlungsverfahren nach § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im
geschäftlichen Verkehr) im Land Berlin in 2024 und 2025 entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren,
absoluten Zahlen und Angabe der relativen Veränderung zum jeweiligen Vorjahr sowie nach Fällen im
ausländischen Wettbewerb)?

Zu 6.:

Die erfragten Daten können der folgenden Tabelle entnommen werden:
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Jahr 2024
Ermittlungsverfahren
gem. § 299 StGB

2

Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026

Fälle im ausländischen Wettbewerb gab es im Jahr 2024 nicht.

7. Wie haben sich die Ermittlungsverfahren nach § 299a StGB (Bestechlichkeit im Gesundheitswesen) im
Land Berlin 2024 und 2025 entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren, absoluten Zahlen und Angabe
der relativen Veränderung zum jeweiligen Vorjahr sowie nach Fällen im ausländischen Wettbewerb)? Wie
hat sich die Personalstärke der BPE im 2. Halbjahr 2023 und 1. Halbjahr 2024 entwickelt?

Zu 7.:

Im Jahr 2024 gab es keine Ermittlungsverfahren im Sinne der Fragestellung(Quelle: interne

Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3, Stand: 1. April 2026).

Die erfragten Daten zur Personalstärke der Polizeidirektion 5 (City) Brennpunkt- und

Präsenzeinheit sind der Beantwortung zu Frage 7 der Schriftlichen Anfrage Drs. 19/20016

zu entnehmen, die weiterhin Bestand hat. Ein Kontext zum Thema Korruptionsdelikte kann

bei dieser gleichlautenden Folgeanfrage seitens des Senats nicht erkannt werden.

8. Wie haben sich die Ermittlungsverfahren nach § 300 StGB (besonders schwere Bestechlichkeit und
Bestechung im geschäftlichen Verkehr) im Land Berlin 2024 und 2025 entwickelt (bitte aufschlüsseln nach
Jahren, absoluten Zahlen und Angabe der relativen Veränderung zum jeweiligen Vorjahr sowie nach
Fällen im Gesundheitswesen)?

Zu 8.:

Im Jahr 2024 gab es keine Ermittlungsverfahren im Sinne der Fragestellung (Quelle: interne
Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3, Stand: 1. April 2026).

9. Wie haben sich die Ermittlungsverfahren nach § 108b StGB (Wählerbestechung) im Land Berlin 2024 und
2025 entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren, absoluten Zahlen und Angabe der relativen
Veränderung zum jeweiligen Vorjahr)?

Zu 9.:

Die erfragten Daten können der folgenden Tabelle entnommen werden:
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Jahr 2024

Ermittlungsverfahren gem.
§ 108 b StGB

1

Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026

10.Wie haben sich die Ermittlungsverfahren nach § 108e StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von
Mandatsträgern) im Land Berlin 2024 und 2025 entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren, absoluten
Zahlen und Angabe der relativen Veränderung zum jeweiligen Vorjahr)

11.Wie haben sich die Ermittlungsverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung
im Land Berlin 2024 und 2025 entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren, absoluten Zahlen und Angabe
der relativen Veränderung zum jeweiligen Vorjahr)?

Zu 10. und 11.:

Im Jahr 2024 gab es keine Ermittlungsverfahren im Sinne der Fragestellung (Quelle: interne
Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3, Stand: 1. April 2026).

12.Wie bewertet der Senat jeweils die Fallentwicklung bei den unter 1. bis 11. genannten Ermittlungsverfahren
und was tut der Senat seit 2024 und 2025 um das Dunkelfeld besser aufzuklären?

Zu 12.:

Die Fallzahlen in diesem Phänomenbereich sind über den Betrachtungszeitraum stark

volatil und werden durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Dies gilt auch für die

bundesweite Fallzahlenentwicklung. Ursächlich für starke Schwankungen sind meist

Großverfahren mit vielen Einzeltaten.

Im Gegensatz zu anderen Deliktsbereichen gibt es im Zusammenhang mit

Korruptionsdelikten nur tathandelnde Personen (Gebende und Nehmende). Ein Opfer der

Taten, etwa ein Wettbewerber oder die Behörde eines bestochenen Mitarbeitenden,

bemerkt diese in der Regel nicht.

Aufgrund der zumeist günstigen Tat-Tatbegehenden-Strukturen und des geringen

Entdeckungsrisikos ist von einem weiterhin großen Dunkelfeld auszugehen. Zur Aufhellung

des Dunkelfelds ist es wichtig, allgemein das Bewusstsein für Korruption und deren

Auswirkungen in der Bevölkerung zu stärken. Auch die Betreuung des Anonymen

Hinweisgebersystems (AHS) der Polizei Berlin ist ein wesentlicher Bestandteil der

Dunkelfeldaufhellung und damit der Korruptionsbekämpfung. Die genannten Aspekte

werden fortwährend durch die Polizei Berlin gewährleistet.
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13.Wie hat sich die Anzahl der wegen der o.g. Korruptionsstraftaten ermittelten Tatverdächtigen 2024 und
2025 im Land Berlin entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren sowie nach Tatverdächtigen gesamt sowie
Nehmer und Gebern)?

Zu 13.:

Die erfragten Daten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr 2024

Gebende 64

Nehmende 34

gesamt 98
Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026

14.Wie hat sich im Berichtszeitraum 2024 und 2025 der Anteil der Amtsträger i.S.v. § 11 Abs.1 Nr. 2 StGB
unter den tatbereiten Nehmern entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren)?

Zu 14.:

Die erfragten Daten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr 2024

Amtstragende 26

Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026

15.Wie stellt sich im Berichtszeitraum 2024 und 2025 die Verteilung von Nehmern mit Leitungs-
/Führungsfunktion und der Sachbearbeiter-/Mitarbeiterebene dar (bitte zusätzlich aufschlüsseln nach
Jahren)?

Zu 15.:

Die erfragten Daten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr 2024

Leitungsebene 5

Sachbearbeitungsebene 29

Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026
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16.Wie stellt sich im Berichtszeitraum 2024 und 2025 die Entwicklung der Gesamtwerte der Vorteile auf
Nehmerseite in Mio. Euro dar (bitte aufschlüsseln nach Jahren, absoluten Zahlen sowie relativer
Veränderung zum jeweiligen Vorjahr)?

Zu 16.:

Die erfragten Daten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr 2024
Vorteil auf

Nehmendenseite 0,037 Millionen €
Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026

17.Wie hat sich er Anteil der Art der Vorteile auf Nehmerseite im Berichtszeitraum 2024 und 2025
entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren sowie
a) Bargeld,
b) Sachzuwendungen,
c) Bewirtung/Feiern,
d) Teilnahme an Veranstaltungen,
e) Arbeits-/Dienstleistungen,
f) Reisen,
g) sonstige monetäre Vorteile)?

Zu 17.:

Die erfragten Daten (Werte gerundet) können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr 2024
Bargeld

61 %
Sachzuwendungen

4 %
Bewirtung/Feiern

9 %
Teilnahme an
Veranstaltungen 0 %

Arbeits-/Dienstleistungen
0 %

Reisen
0 %

sonstige monetäre
Vorteile 26 %

Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026
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18.Wie verteilt sich im Berichtszeitraum 2024 und 2025 pro Jahr jeweils die Branchenzugehörigkeit der
Geber im Bereich der Wirtschaft (bitte aufschlüsseln nach
a) Bau,
b) Dienstleistungsgewerbe,
c) Automobil,
d) Medizin/Pharma,
e) Immobilien,
f) Banken/Finanzen/Versicherungen, g) Sonstige)?

Zu 18.:

Die erfragten Daten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr 2024
Bau 2

Dienstleistungsgewerbe 4

Automobil 1

Medizin/Pharma 1

Immobilien 0

Banken/Finanzen/Versicherungen 0

Sonstige 0

Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026

19.Wie verteilt sich im Berichtszeitraum 2024 und 2025 pro Jahr jeweils die Art der Vorteile auf Geberseite
(bitte aufschlüsseln nach
a) Erlangung von Aufträgen,
b) Erlangung behördlicher Genehmigungen,
c) sonstige Wettbewerbsvorteile,
d) Erlangung einer Information.
e) Aufenthalts-/ Arbeitserlaubnisse,
f) Beeinflussung der Strafverfolgung,
g) Beeinflussung von OWi-Verfahren,
h) Gebührenersparnis,
i) Bezahlung fingierter/gefälschter Rechnungen,
j) nicht bekannt)?

Zu 19.:

Die erfragten Daten (Werte gerundet) der folgenden Tabelle entnommen werden:
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Jahr 2024
Erlangung von Aufträgen 6 %

Erlangung behördlicher Genehmigungen  0 %

sonstige Wettbewerbsvorteile 48 %

Erlangung von Informationen 15 %

Aufenthalts-/Arbeitserlaubnisse 0 %

Beeinflussung der Strafverfolgung 17 %

Beeinflussung von OWi-Verfahren 10 %

Gebührenersparnis 2 %

Bezahlung fingierter/gefälschter
Rechnungen Anteil

0 %

nicht bekannt 2 %
Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026

20.Wie stellt sich im Berichtszeitraum 2024 und 2025 die Entwicklung der Gesamtwerte der Vorteile auf
Geberseite in Mio. Euro dar (bitte aufschlüsseln nach Jahren, absoluten Zahlen sowie relativer
Veränderung zum jeweiligen Vorjahr)?

Zu 20.:

Die erfragten Daten für das Jahr 2024 sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Jahr 2024

Vorteile Gebendenseite unbekannt
Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026

21.Wie stellt sich im Berichtszeitraum 2024 und 2025 bei den bekannten Fällen pro Jahr die Entwicklung
bei der Dauer der Verbindung zwischen Geber und Nehmer dar (bitte die Dauer der Verbindung wo
bekannt zusätzlich aufschlüsseln nach
a) spontane Willensentscheidung,
b) bis 1 Monat,
c) mehr als 1 Monat bis 2 Jahre, d) mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre, e) mehr als 5 Jahre;
f) nicht bekannt)?

Zu 21.:

Die erfragten Daten können der folgenden Tabelle zu entnommen werden:
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Jahr 2024

spontane Willensentscheidung 11

bis 1 Monat 1

mehr als 1 Monat bis 2 Jahre 1

mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre 2

mehr als 5 Jahre 0

nicht bekannt 36

Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
 Stand: 1. April 2026

22.Wie hat sich im Berichtszeitraum 2024 und 2025 die prozentuale Verteilung der Verfahrensursprünge
entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Jahren und folgenden Ursprungsarten:
a) polizeiinterne Erkenntnisse,
b) andere Behörden,
c) anonyme Hinweise,
d) bekannter Hinweisgeber,
e) betroffene Stelle,
f) nicht tatbereiter Nehmer,
g) nicht tatbereiter Geber,
h) Presseauswertung)?

Zu 22.:

Die erfragten Daten (Werte gerundet) können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr 2024
polizeiinterne Erkenntnisse 29 %

andere Behörden 3 %

anonyme Hinweise 4 %

bekannte hinweisgebende
Person

33 %

betroffene Stelle 4 %

nicht tatbereite nehmende
Person 24 %

nicht tatbereite gebende Person 2 %

Presseauswertung 0 %
Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026

Da es sich um gerundete Werte handelt, kann die Gesamtzahl geringfügig von 100 %
abweichen.
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23.Wie verteilen sich im Berichtszeitraum 2024 und 2025 die Gebenden nach Herkunftsbereichen (bitte
nach Jahren sowie nach
a) privates Anliegen,
b) Wirtschaft,
c) sonstige Bereiche,
d) nicht bekannt aufschlüsseln)

Zu 23.:

Die erfragten Daten (Werte gerundet) können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr 2024

privates Anliegen 86 %

Wirtschaft 15 %

sonstige Bereiche    0 %

nicht bekannt     0 %

Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3, Stand: 1. April 2026

Da es sich um gerundete Werte handelt, kann die Gesamtzahl geringfügig von 100 %
abweichen.

24.Wie verteilen sich die Zielbereiche der Korruption im Land Berlin in 2024 und 2025 (bitte nach Jahren
sowie nach
a) allgemeine öffentliche Verwaltung,
b) Wirtschaft,
c) Strafverfolgungs- und Justizbehörden,
d) Politik,
e) sonstige Bereiche aufschlüsseln)?

Zu 24.:

Die erfragten Daten (Werte gerundet) können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr 2024

allgemeine öffentliche
Verwaltung

13 %

Wirtschaft 10 %

Strafverfolgungs- und
Justizbehörden

75 %

sonstige Bereiche 3 %

Quelle: interne Datenerhebung LKA Berlin, Abteilung 3,
Stand: 1. April 2026
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Da es sich um gerundete Werte handelt, kann die Gesamtzahl geringfügig von 100 %
abweichen.

25.In wie vielen Fällen in 2024 und 2025 gingen Ermittlungsverfahren wegen Korruptionsdelikten im Land
Berlin auf Hinweise nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, auf interne Meldestellen von Behörden oder
Unternehmen, auf sonstige Hinweisgebersysteme oder auf den Vertrauensanwalt des Landes Berlin
zurück (bitte nach Jahren und Hinweisquelle aufschlüsseln)?

Zu 25.:

Daten im Sinne der Fragestellung sind im automatisierten Verfahren seitens der Polizei
Berlin nicht recherchierbar.

26. Wie viele korruptionsbezogene Hinweise gingen in 2024 und 2025 bei den internen Meldestellen der
Berliner Verwaltung ein und in wie vielen Fällen führten diese Hinweise zu einer Weiterleitung an Polizei
oder Staatsanwaltschaft (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Zu 26.:

In der Hauptverwaltung (Senatsverwaltungen und nachgeordnete Behörden) gingen im
Jahr 2024 insgesamt 17 Hinweise ein, von denen zehn an die Polizei/Staatsanwaltschaft
bzw. Generalstaatsanwaltschaft weitergeleitet wurden. Im Jahr 2025 waren es insgesamt
27 Hinweise von denen 17 an die Polizei/Staatsanwaltschaft bzw.
Generalstaatsanwaltschaft weitergeleitet wurden.

Die Zulieferungen der Bezirksverwaltungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen
werden:

Bezirk 2024 Weiterleitung
an Polizei oder
Staatsanwalt-
schaft/
Generalstaats-
anwaltschaft
2024

2025 Weiterleitung
an Polizei oder
Staatsanwalt-
schaft/
Generalstaats-
anwaltschaft
2025

Charlottenburg
-Wilmersdorf

1 0 1 0

Friedrichshain-
Kreuzberg

Fehlanzeige ./. Fehlanzeige ./.

Lichtenberg 0 0 0 0
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Marzahn-
Hellersdorf

1 1 2 2

Mitte Fehlanzeige ./. Fehlanzeige ./.

Neukölln Fehlanzeige ./. Fehlanzeige ./.

Pankow Keine
statistische
Erfassung

./. Keine
statistische
Erfassung

./.

Reinickendorf Fehlanzeige ./. Fehlanzeige -

Spandau 0 0 0 0

Steglitz-
Zehlendorf

Fehlanzeige ./. Fehlanzeige ./.

Treptow-
Köpenick

0 0 2 0

Tempelhof-
Schöneberg

mehrere 0 4 0

Quelle: Zulieferungen der Bezirke zur Schriftlichen Anfrage Drs.19/25707

27.In wie vielen Ermittlungsverfahren wegen Korruptionsdelikten im Land Berlin in 2024 und 2025 wurden
Bezüge zur Organisierten Kriminalität festgestellt und wie viele Tatverdächtige betraf dies jeweils (bitte
nach Jahren aufschlüsseln)?

Zu 27.:

Im Jahr 2024 wurden keine Bezüge zur Organisierten Kriminalität im Sinne der
Fragestellung festgestellt. Für das Jahr 2025 liegen die Fallzahlen noch nicht abschließend
vor.

Berlin, den 10. April 2026

In Vertretung

Franziska Becker

Senatsverwaltung für Inneres und Sport


